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Wasserwirtschaftsfonds
(NR: GP XV RV 1315 AB 1332 S. 138. BR: AB 2617 S. 430.)
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118.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß der nachstehenden Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG wird verfassungsmäßig geneh-
migt.

Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG
über die Krankenanstaltenfinanzierung und
die Dotierung des Wasserwirtschaftsfonds

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung,

das Land Burgenland, vertreten durch den Lan-
deshauptmann,

das Land Kärnten, vertreten durch den Landes-
hauptmann,

das Land Niederösterreich, vertreten durch den
Landeshauptmann,

das Land Oberösterreich, vertreten durch den
Landeshauptmann,

das Land Salzburg, vertreten durch den Landes-
hauptmann,

das Land Steiermark, vertreten durch den Lan-
deshauptmann,

das Land Tirol, vertreten durch den Landes-
hauptmann,

das Land Vorarlberg, vertreten durch den Lan-
deshauptmann und

das Land Wien, vertreten durch den Landes-
hauptmann
— im folgenden Vertragsparteien genannt — sind
übereingekommen, gemäß Art. 15 a B-VG die
nachstehende Vereinbarung zu schließen:

ABSCHNITT I

A r t i k e l 1

Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, nach
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen dieser
Vereinbarung:

1. Die Leistung von Betriebszuschüssen, sonsti-
gen Zuschüssen nach Art. 20 Abs. 2, Investi-
tionszuschüssen und Sonderzuschüssen an die
Rechtsträger öffentlicher Krankenanstalten
der im § 2 Abs. 1 Z 1 und 2 des Krankenan-
staltengesetzes bezeichneten Art, mit Aus-
nahme der Pflegeabteilungen der öffentlichen
Krankenanstalten für Geisteskrankheiten
sowie an die Rechtsträger privater Kranken-
anstalten der im § 2 Abs. 1 Z 1 des Kranken-
anstaltengesetzes bezeichneten Art, die gemäß
§ 16 des Krankenanstaltengesetzes als
gemeinnützig geführte Krankenanstalten zu
betrachten sind, zu gewährleisten, und

2. die Beziehungen der Träger der Sozialversi-
cherung zu den Rechtsträgern dieser Kran-
kenanstalten neu zu gestalten.

(2) Die Kostenersätze für den klinischen Mehr-
aufwand im Sinne des § 55 des Krankenanstalten-
gesetzes bilden keinen Gegenstand dieser Verein-
barung.
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(3) Die Vertragsparteien kommen überein, die
Leistung von Beiträgen an den Wasserwirtschafts-
fonds nach Maßgabe des Art. 25 dieser Vereinba-
rung zu gewährleisten.

ABSCHNITT II

A r t i k e l 2

Einrichtung des Krankenanstalten-Zusammenar-
beitsfonds

Durch Bundesgesetz wird der Krankenanstal-
ten-Zusammenarbeitsfonds mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit — im folgenden Fonds genannt — ein-
gerichtet werden.

A r t i k e l 3

Aufgaben des Fonds

Aufgaben des Fonds werden nach Maßgabe die-
ser Vereinbarung sein:

1. die Gewährung von Betriebszuschüssen und
sonstigen Zuschüssen gemäß Art. 20 Abs. 2 an
Rechtsträger von Krankenanstalten;

2. die Gewährung von Investitionszuschüssen an
Rechtsträger von Krankenanstalten;

3. die Erlassung von Richtlinien (einschließlich
Kennzahlen) für die Planung, Errichtung und
Ausstattung sowie den Betrieb von Kranken-
anstalten;

4. die Weiterentwicklung der Kostenrechnung
für Krankenanstalten;

5. die Erlassung von Richtlinien für die Lei-
stungsstatistik für Krankenanstalten;

6. die Erstattung von Rationalisierungsvorschlä-
gen für die Planung, Errichtung und Ausstat-
tung sowie den Betrieb von Krankenanstal-
ten;

7. die Weiterentwicklung des Österreichischen
Krankenanstaltenplanes unter Bedachtnahme
auf die Landes-Krankenanstaltenpläne;

8. die Gewährung von Sonderzuschüssen an
Rechtsträger von Krankenanstalten;

9. die Genehmigung von Neu- und Zubauten in
Krankenanstalten, welche eine Erweiterung
des Umfanges und/oder des Zweckes zur
Folge haben.

A r t i k e l 4

Betriebszuschüsse und sonstige Zuschüsse gemäß
Art. 20 Abs. 2

(1) Betriebskosten sind die in den §§ 2 und 5
der Krankenanstaltenkostenrechnungsverordnung,
BGBl. Nr. 328/1977, umschriebenen Kosten mit
Ausnahme der Zusatzkosten.

(2) Die Rechtsträger der im An. 1 Abs. 1 dieser
Vereinbarung genannten Krankenanstalten werden
nach Maßgabe der nachstehenden Abs. 3 und 4
sowie des Art. 20 dieser Vereinbarung Anspruch

auf die Gewährung von Zuschüssen durch den
Fonds haben.

(3) Anträge auf die Gewährung von Zuschüssen
werden zugleich mit den hiefür erforderlichen
Nachweisen über die finanzielle Gebarung der
Krankenanstalt, insbesondere über den Gesamtbet-
tenstand, die Auslastung, die amtlich festgesetzten
Pflegegebühren, die Einnahmen, die Ausgaben, den
Betriebsabgang sowie die Ergebnisse der Kosten-
stellenrechnung und der Leistungsstatistik bis
30. April eines jeden Kalenderjahres bei der nach
Lage der Krankenanstalt örtlich zuständigen Lan-
desregierung einzubringen sein. Die Landesregie-
rung wird diese Anträge auf ihre Richtigkeit zu
prüfen und dazu Stellung zu nehmen haben. Die
Anträge werden unter Anschluß der Stellungnahme
der Landesregierung binnen drei Monaten nach
ihrem Einlangen dem Fonds zu übermitteln sein.
Den Anträgen von Rechtsträgern privater Kran-
kenanstalten im Sinne des Art. 1 Abs. 1 dieser Ver-
einbarung wird eine Erklärung der Landesregie-
rung anzuschließen sein, ob die Krankenanstalt als
eine gemeinnützig geführte Krankenanstalt im
Sinne des § 16 des Krankenanstaltengesetzes zu
betrachten ist.

(4) Die Gewährung von Betriebszuschüssen wird
ferner an die Bedingung gebunden werden, daß der
Rechtsträger der Krankenanstalt

1. ein Buchführungssystem anwendet, wie es
die Krankenanstaltenkostenrechnungsverord-
nung vorsieht,

2. eine Leistungsstatistik — nach Maßgabe der
vom Fonds ausgearbeiteten Richtlinien — ein-
gerichtet hat und

3. dem Fonds gestattet, Erhebungen über die
Betriebsorganisation und den Betriebsablauf
der Krankenanstalt durchzuführen und in die
die Betriebsführung der Krankenanstalt
betreffenden Unterlagen Einsicht zu nehmen.

(5) Im Falle der Neueröffnung von Krankenan-
stalten werden ab der Inbetriebnahme der Kran-
kenanstalt Betriebs- und sonstige Zuschüsse zu lei-
sten sein. Für die Bemessung der Zuschüsse werden
bis zum Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der
Inbetriebnahme folgt, die Daten vergleichbarer
Krankenanstalten (Art. 20 Abs. 5) heranzuziehen
sein.

(6) Die vom Fonds gewährten Zuschüsse werden
direkt an die antragstellenden Rechtsträger zu
überweisen sein. Die zuständige Landesregierung
wird von der Erledigung des Antrages in Kenntnis
zu setzen sein.

(7) Die vom Fonds gemäß Art. 20 Abs. 2 dieser
Vereinbarung zu gewährenden Zuschüsse werden
monatlich vorschußweise zu leisten sein. Die vom
Fonds gemäß Art. 20 Abs. 3 dieser Vereinbarung zu
gewährenden Betriebszuschüsse werden auf Grund
der Beschlüsse der Fondsversammlung und nach
Maßgabe der dem Fonds zufließenden Mittel vor-
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schußweise zu leisten sein. Die Zwischenabrech-
nung wird bis 30. April des auf die Antragstellung
folgenden Jahres, die Endabrechung nach Vorlie-
gen des Bundesrechnungsabschlusses zu erfolgen
haben.

A r t i k e l 5

Sonderzuschüsse

(1) Die in den Jahren 1983 und 1984 gemäß
Art. 15 und 17 in den Fonds einzubringenden
zusätzlichen Mittel werden für die Erbringung der
in Art. 21 genannten Leistungen und zur Errei-
chung einer Verbesserung der Kostenwirtschaft-
lichkeit der Leistungserbringung in Krankenanstal-
ten nach Maßgabe des Art. 21 zu verteilen sein.

(2) Die Rechtsträger der im Art. 1 Abs. 1 dieser
Vereinbarung genannten Krankenanstalten werden
unter sinngemäßer Anwendung des Art. 4 Abs. 3 bis
6 dieser Vereinbarung Anspruch auf die Gewäh-
rung von Sonderzuschüssen durch den Fonds
haben.

(3) Diese vom Fonds zu gewährenden Zuschüsse
werden vierteljährlich zu leisten sein.

A r t i k e l 6

Investitionszuschüsse

(1) Investitionen sind Ausgaben für die Anschaf-
fung und/oder Herstellung von Anlagegütern im
Sinne des § 16 Abs. 1 der Krankenanstaltenkosten-
rechnungsverordnung.

(2) Den Rechtsträgern von Krankenanstalten im
Sinne des Art. 1 Abs. 1 dieser Vereinbarung werden
— unbeschadet der Gewährung von Zuschüssen im
Sinne des Art. 20 Abs. 2 dieser Vereinbarung —
unter sinngemäßer Anwendung des Art. 4 Abs. 3, 4
und 6 und nach Maßgabe des Art. 20 Abs. 3 dieser
Vereinbarung Investitionszuschüsse gewährt wer-
den können. Investitionszuschüsse für Neu- und
Zubauten in Krankenanstalten, welche eine Erwei-
terung des Umfanges und/oder des Zweckes zur
Folge haben, werden nur für die vom Fonds geneh-
migten Bauvorhaben gewährt werden können.

(3) Neu- und Zubauten in Krankenanstalten im
Sinne des Abs. 2, für welche zum Stichtag 14. Sep-
tember 1982 von der zuständigen Landesregierung
die Errichtungsbewilligung gemäß den einschlägi-
gen landesgesetzlichen Vorschriften erteilt worden
ist, sind von der Bestimmung des Abs. 2 letzter Satz
ausgenommen.

A r t i k e l 7

Richtlinien für die Planung, Errichtung, Ausstat-
tung sowie den Betrieb von Krankenanstalten

Der Fonds wird als Grundlage für die Gewäh-
rung von Zuschüssen im Sinne der Art. 20 Abs. 3

und Art. 21 dieser Vereinbarung Richtlinien (ein-
schließlich Kennzahlen) insbesondere über die bau-
liche Ausgestaltung, apparative Ausstattung von
Krankenanstalten, die Anschaffung und den Ver-
brauch von Medikamenten sowie den Personalein-
satz zu erlassen haben. Dabei wird auf eine mög-
lichst rationelle Führung der Krankenanstalten und
eine gleichmäßige medizinische Versorgung der
Bevölkerung sowie auf gesundheitspolitische
Schwerpunkte, wie sie im Österreichischen Kran-
kenanstaltenplan festgelegt sind, Rücksicht zu neh-
men sein. Die Richtlinien (einschließlich Kennzah-
len) werden ferner Regelungen über die Aufteilung
der Mittel gemäß Art. 20 Abs. 3 dieser Vereinba-
rung für Betriebs- und sonstige Zuschüsse, Investi-
tionszuschüsse und gemäß Art. 21 dieser Vereinba-
rung für Sonderzuschüsse zu enthalten haben.

A r t i k e l 8

Kostenrechnung für Krankenanstalten

Dem Fonds wird die Anpassung der Richtlinien
für das von den Rechtsträgern von Krankenanstal-
ten anzuwendende Buchführungssystem (Art. 4
Abs. 4 Z 1 dieser Vereinbarung) an den jeweils
neuesten Stand der medizinischen, technischen und
wirtschaftlichen Entwicklung obliegen.

A r t i k e l 9

Leistungsstatistik für Krankenanstalten

(1) Der Fonds wird Richtlinien für ein einheitli-
ches System der Leistungserfassung und Leistungs-
statistik in den Krankenanstalten zu erlassen haben.

(2) Der Fonds wird aus den Ergebnissen der
Kostenstellenrechnung und den Daten der Lei-
stungsstatistik in Abstimmung mit dem Österreichi-
schen Krankenanstaltenplan Bewertungskriterien
für die Ergebnisse der Kostenstellenrechnung fest-
zulegen haben.

A r t i k e l 10

Rationalisierungsvorschläge

Der Fonds wird für einzelne Krankenanstalten
auf Antrag des Rechtsträgers oder bei auffällig
hohen Kosten je Pflegetag im Vergleich zu gleich-
artigen Krankenanstalten von sich aus Rationalisie-
rungsvorschläge erstatten können.

A r t i k e l 11

Genehmigung von Neu- und Zubauten in Kranken-
anstalten

(1) Der Fonds wird Neu- und Zubauten in Kran-
kenanstalten, welche eine Erweiterung des Umfan-
ges und/oder des Zweckes zur Folge haben, deren
Rechtsträger im Sinne des Art. 1 Abs. 1 dieser Ver-
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einbarung zuschußberechtigt sind, als Vorausset-
zung für die Gewährung von Investitionszuschüs-
sen zu genehmigen haben. Diese Genehmigung ist
zu erteilen, wenn das Bauvorhaben zur Sicherung
einer gleichmäßigen medizinischen Versorgung der
Bevölkerung notwendig, im Österreichischen Kran-
kenanstaltenplan vorgesehen und mit den Grund-
sätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßigkeit vereinbar ist.

(2) Die für die Erteilung der Errichtungsbewilli-
gung geltenden landesgesetzlichen Bestimmungen
werden unberührt bleiben.

(3) Bis zur Beschlußfassung über den Österrei-
chischen Krankenanstaltenplan durch die Fonds-
versammlung werden die Landes-Krankenanstal-
tenpläne heranzuziehen sein, sofern die weiteren in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen für eine Geneh-
migung vorliegen.

A r t i k e l 12

Mittel des Fonds

Mittel des Fonds werden sein:
1. Beiträge des Bundes und der Länder,
2. — nach Maßgabe einer besonderen bundes-

gesetzlichen Regelung — Beiträge der
Gemeinden,

3. Mittel gemäß § 447 f ASVG,
4. Darlehen,
5. Spenden,
6. Vermögenserträge,
7. sonstige Mittel.

A r t i k e l 13

Zusätzliche Mittel des Fonds

Zusätzliche Mittel des Fonds werden sein:
1. zusätzliche Beiträge des Bundes

a) im Jahre 1983 100 Millionen Schilling,
b) im Jahre 1984 140 Millionen Schilling,

2. zusätzliche Mittel der Träger der sozialen
Krankenversicherung
a) im Jahre 1983 285 Millionen Schilling,
b) im Jahre 1984 260 Millionen Schilling,

3. Vermögenserträge für die Mittel gemäß Z 1
und 2.

A r t i k e l 14

Beiträge des Bundes und der Länder an den Fonds

(1) Der Bund leistet an den Fonds jährlich einen
Beitrag in der Höhe von 1,416% des gesamten Auf-
kommens an der Umsatzsteuer im betreffenden
Jahr.

(2) Die Länder leisten an den Fonds jährlich
einen Beitrag in der Höhe von 0,678% des gesam-
ten Aufkommens an der Umsatzsteuer im betref-
fenden Jahr.

(3) Die Vertragsparteien kommen überein, daß
die Beiträge des Bundes und der Länder mit Wirk-
samkeit vom 1. Jänner 1983 für das jeweilige Bud-
getjahr in monatlichen Vorschüssen zu erbringen
sind, deren Höhe sich nach den Bestimmungen
über die Berechnung der Vorschüsse auf die
Ertragsanteile der Länder an der Umsatzsteuer zu
richten hat. Diese Vorschüsse sind zu den gesetzli-
chen Terminen der Vorschußleistungen auf die
Ertragsanteile der Länder an den gemeinschaftli-
chen Bundesabgaben jeweils zu Lasten des Bundes
und der Länder vom Bund an den Fonds zu über-
weisen.

(4) Die von den Vertragsparteien an den Fonds
zu leistenden Beiträge sind als Vorschußleistungen
anzusehen. Die Zwischenabrechnung und die end-
gültige Abrechnung haben im Rahmen der Abrech-
nung der Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den
gemeinschaftlichen Bundesabgaben gemäß § 11
Abs. 1 FAG 1979 zu erfolgen. Dabei entstehende
Übergenüsse oder Guthaben des Fonds sind auszu-
gleichen.

A r t i k e l 15

Zusätzliche Beiträge des Bundes an den Fonds

(1) Zusätzlich zu seinen Beiträgen gemäß Art. 14
leistet der Bund im Jahre 1983 100 Millionen Schil-
ling und im Jahre 1984 140 Millionen Schilling an
den Fonds.

(2) Die zusätzlichen finanziellen Mittel des Bun-
des werden in vier gleich hohen Teilbeträgen
jeweils zum Ende eines jeden Kalenderviertels an
den Fonds zu überweisen sein.

A r t i k e l 16

Mittel gemäß § 447 f ASVG

(1) Dem Fonds werden die gemäß § 447 f ASVG
für die Neuregelung der Beteiligung der Träger der
Krankenversicherung an der Finanzierung der
Krankenanstalten vorbehaltenen Mittel zufließen.

(2) Diese Mittel werden von dem beim Haupt-
verband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger errichteten Ausgleichsfonds zum Ende eines
jeden Kalenderviertels vorschußweise an den Fonds
entrichtet werden. Die endgültige Abrechnung
wird bis 30. April des folgenden Geschäftsjahres zu
erfolgen haben.

A r t i k e l 17

Zusätzliche Mittel der Träger der sozialen Kran-
kenversicherung

(1) Die Träger der sozialen Krankenversiche-
rung leisten zusätzlich zu den Mitteln gemäß
Art. 16 im Jahre 1983 285 Millionen Schilling und
im Jahre 1984 260 Millionen Schilling an den
Fonds.
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(2) Die zusätzlichen finanziellen Mittel der Trä-
ger der sozialen Krankenversicherung werden in
vier gleich hohen Teilbeträgen zu den in Art. 16
Abs. 2 festgelegten Zahlungsterminen an den Fonds
zu überweisen sein.

A r t i k e l 18

Aufnahme von Darlehen

(1) Der Fonds wird ermächtigt werden, zur
Finanzierung bestimmter Investitionsvorhaben Dar-
lehen aufzunehmen.

(2) Der Bund und die Länder — letztere aller-
dings nur insoweit, als die aus solchen Darlehen
erfließenden Mittel einer im jeweiligen Land gele-
genen Krankenanstalt im Sinne des Art. 1 Abs. 1
dieser Vereinbarung zugute kommen und dieses
Land bzw. sofern Rechtsträger dieser Krankenan-
stalt ein anderes Land ist, dieses Land zustimmt —
haften für diese Darlehen solidarisch.

(3) Soweit eine Mithaftung der Länder in
Betracht kommt, sind die Verzinsung und die Til-
gung dieser Darlehen aus den entsprechenden Län-
derquoten zu decken.

A r t i k e l 19

Spenden

Der Fonds wird ermächtigt werden, zur Erfül-
lung der ihm übertragenen Aufgaben Spenden
anzunehmen.

A r t i k e l 2 0

Bemessung der Betriebs- und sonstigen Zuschüsse
sowie der Investitionszuschüsse

(1) Die dem Fonds jährlich zur Verfügung ste-
henden Mittel im Sinne des Art. 12 Z 1 bis 3 und 7
dieser Vereinbarung werden in zwei Teilbeträge zu
60% (Teilbetrag 1) bzw. 40% (Teilbetrag 2) aufge-
teilt werden. An den Fonds geleistete Vermögenser-
träge mit Ausnahme jener für die zusätzlichen Mit-
tel gemäß Art. 13 und Spenden werden dem Teilbe-
trag 2 zuzuschlagen sein, sofern der Spender nicht
eine andere Zweckbindung trifft.

(2) 90% des Teilbetrages 1 werden derart auf die
Rechtsträger der Krankenanstalten im Sinne des
Art. 1 Abs. 1 dieser Vereinbarung verteilt werden,
daß die dem einzelnen Rechtsträger gemäß den
§§ 57 und 59 des Krankenanstaltengesetzes zu
gewährenden Zweckzuschüsse in jenem Verhältnis
aufgestockt werden, das sich aus dem Gesamtbe-
trag an Zweckzuschüssen gemäß den §§ 57 und 59
KAG zu 90% des Teilbetrages 1 ergibt. 10% des
Teilbetrages 1 werden im Verhältnis der Pflegetage
in diesen Krankenanstalten auf diese Rechtsträger
verteilt werden.

(3) 40% des Teilbetrages 2 werden im Verhältnis
der Volkszahl der einzelnen Länder in Länderquo-

ten geteilt werden. 60% des Teilbetrages 2 werden
im Sinne des Abs. 2 in Länderquoten geteilt wer-
den. Innerhalb der solcherart gebildeten Länderge-
samtquoten wird — unter Bedachtnahme auf
Art. 18 Abs. 3 dieser Vereinbarung — die Vertei-
lung des Teilbetrages 2 auf die Rechtsträger von
Krankenanstalten im Sinne des Art. 1 Abs. 1 dieser
Vereinbarung der Entscheidung des Fonds oblie-
gen. Der Fonds wird dabei auf Grundlage der von
ihm zu erlassenden Richtlinien (einschließlich
Kennzahlen) im Sinne des Art. 7 dieser Vereinba-
rung vorzugehen haben.

(4) Die Höhe des Investitionszuschusses soll im
Einzelfall 40% der Gesamtkosten des Investitions-
vorhabens nicht übersteigen. Bei Vorliegen beson-
derer gesundheitspolitischer Erfordernisse werden
ausnahmsweise auch höhere Investitionszuschüsse
gewährt werden können.

(5) Den Berechnungen im Sinne der Abs. 2 und 3
werden — sofern es sich nicht um die Gewährung
von Investitionszuschüssen handelt — die Daten
des jeweils zweitvorangegangenen Jahres zugrunde
zu legen sein.

A r t i k e l 2 1

Bemessung der Sonderzuschüsse

(1) Die dem Fonds für die Jahre 1983 und 1984
zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel im
Sinne des Art. 13 werden einen Teilbetrag 3 bilden.
An den Fonds geleistete Vermögenserträge der
Zusatzmittel sind dem Teilbetrag 3 zuzuschlagen.

(2) Dieser Teilbetrag 3 wird nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen auf die Rechtsträger
von Krankenanstalten im Sinne des Art. 1 Abs. 1
aufzuteilen sein, wenn diese die für die Errechnung
der Sonderzuschüsse notwendigen Berechnungs-
grundlagen aus dem Jahr 1982 bzw. dem Jahr 1983
(Basisjahr) dem Fonds bis 30. April des jeweiligen
Folgejahres vorgelegt haben.

(3) 15% der Mittel werden für die Finanzierung
der Ausbildung von Ärzten, Krankenpflegeschü-
ler(inne)n und Schüler(inne)n medizinisch-techni-
scher Schulen bestimmt sein. Diese Mittel werden
im Verhältnis der Zahl der in den Krankenanstal-
ten in Ausbildung befindlichen Personen zu vertei-
len sein. Für Ärzte wird ein Gewichtungsfaktor von
1,0, für Krankenpflegeschüler(innen) und Schü-
lerinnen) des medizinisch-technischen Fachdien-
stes ein Gewichtungsfaktor von 0,5 und für Schü-
lerinnen) des gehobenen medizinisch-technischen
Dienstes ein Gewichtungsfaktor von 0,7 anzuset-
zen sein.

(4) 20% der Mittel werden für die Finanzierung
der Ambulanzleistungen bestimmt sein. Diese Mit-
tel werden im Verhältnis der Anzahl der ambulan-
ten Fälle pro Krankenanstalt, gewichtet nach der
Versorgungsstufe der Krankenanstalt, verteilt wer-
den.
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(5) 20% der Mittel werden für die Finanzierung
ausgewählter Leistungen der Spitzenversorgung
bestimmt sein. Die Verteilung dieser Mittel wird
auf die Krankenanstalten im Verhältnis der Lei-
stungspunkte erfolgen. Diese Leistungspunkte wer-
den nach einem Leistungskatalog, in welchem aus-
gewählte Leistungen unterschiedlich bewertet wer-
den, pro erbrachter Leistung vergeben.

(6) 15% dieser Mittel werden für die Finanzie-
rung von Leistungen an Fremdpatienten bestimmt
sein. Diese Mittel werden im Verhältnis der Zahl
der Fremdpatienten, gewichtet nach der Versor-
gungsstufe der Krankenanstalt, verteilt werden.

(7) 25% der Mittel werden für eine degressive
Bezuschussung der Belagstage bestimmt sein. Diese
Mittel sind im Verhältnis der Summe aus Normbe-
lagstagen (stationäre Patienten mal typenspezifi-
sche Belagsdauer, das ist der Quotient aus der
Summe der Belagstage und der stationären Patien-
ten der Krankenanstalten der gleichen Versor-
gungsstufe) und Restbelagstagen (Gesamtbelags-
tage abzüglich Normbelagstage, gewichtet mit dem
Faktor 0,3), gewichtet nach der Versorgungsstufe
der Krankenanstalt, zu verteilen. Liegt die Anzahl
der Gesamtbelagstage unter der Zahl der Normbe-
lagstage, so sind die Normbelagstage, höchstens
jedoch das Zweifache der Gesamtbelagstage, der
Berechnung zugrunde zu legen.

(8) 5% der Mittel werden für die Abgeltung einer
Verkürzung der Belagsdauer bestimmt sein. Die
Verteilung dieser Mittel wird im Verhältnis der
Anzahl der entgangenen Belagstage, gewichtet
nach der Versorgungsstufe der Krankenanstalt,
erfolgen. Die Anzahl der entgangenen Belagstage
pro Krankenanstalt errechnet sich aus der Diffe-
renz zwischen der Belagsdauer des dem Basisjahr
vorangegangenen Jahres und der Belagsdauer des
Basisjahres vervielfacht mit der Zahl der stationä-
ren Patienten des Basisjahres.

A r t i k e l 2 2

Organisation des Fonds

(1) Organ des Fonds wird die Fondsversamm-
lung sein. Die Fondsversammlung wird beim Bun-
desministerium für Gesundheit und Umweltschutz
eingerichtet werden. Die Beistellung der sachlichen
und personellen Erfordernisse sowie die Führung
der Geschäfte der Fondsversammlung wird dem
Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt-
schutz obliegen.

(2) Die Fondsversammlung wird aus 19 Mitglie-
dern bestehen, die nach Maßgabe der nachfolgen-
den Bestimmungen zu bestellen sein werden:

1. fünf Mitglieder wird die Bundesregierung
bestellen;

2. je ein Mitglied werden die Landesregierungen
bestellen;

3. zwei Mitglieder werden vom Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger zu bestellen sein;

4. je ein Mitglied wird vom Österreichischen
Städtebund, vom Österreichischen Gemeinde-
bund sowie von der Österreichischen
Bischofskonferenz gemeinsam mit dem Evan-
gelischen Oberkirchenrat zu bestellen sein.

(3) Mitglied der Fondsversammlung wird nur
sein können, wer zum Nationalrat wählbar ist.

(4) Ist die Bestellung von Mitgliedern der Fonds-
versammlung erforderlich, so wird das Bundesmini-
sterium für Gesundheit und Umweltschutz die
gemäß Abs. 2 in Betracht kommenden Rechtsträger
oder Organe schriftlich zur Namhaftmachung auf-
zufordern haben. Machen die zur Bestellung von
Mitgliedern der Fondsversammlung berechtigten
Rechtsträger und Organe von diesem Recht keinen
Gebrauch und bestellen keine Mitglieder, so wer-
den die nichtbestellten Mitglieder bei der Feststel-
lung der Beschlußfähigkeit der Fondsversammlung
außer Betracht bleiben.

(5) Den Vorsitz in der Fondsversammlung wird
der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz führen.

(6) Die Fondsversammlung wird sich ihre
Geschäftsordnung selbst geben.

(7) Die von der Bundesregierung bestellten Mit-
glieder der Fondsversammlung werden — unbe-
schadet des Abs. 9 — über je zwei Stimmen, die
übrigen Mitglieder über je eine Stimme verfügen.

(8) Die Beschlüsse der Fondsversammlung wer-
den — mit Ausnahme der Entscheidung über die
Verteilung des Teilbetrages 1 im Einzelfall — ein-
stimmig gefaßt werden. Kommt ein einstimmiger
Beschluß nicht zustande, so wird wie folgt vorzuge-
hen sein:

1. jedes Mitglied der Fondsversammlung wird
einen Schlichtungsausschuß, der aus dem
Bundeskanzler, dem Vorsitzenden der Lan-
deshauptmännerkonferenz und einem weite-
ren von der Landeshauptmännerkonferenz zu
bestimmenden Landeshauptmann besteht, um
Vermittlung ersuchen können; der Schlich-
tungsausschuß wird binnen drei Monaten
nach der erstmaligen Beschlußfassung im
Fonds zumindest eine Sitzung abhalten;

2. kommt binnen drei Monaten nach der erstma-
ligen Beschlußfassung im Fonds ein einstim-
miger Beschluß nicht zustande, so wird die
Fondsversammlung mit einfacher Mehrheit
der Stimmen entscheiden;

3. kommt eine solche Mehrheit nicht zustande,
so wird die Stimme des Vorsitzenden ent-
scheiden.

(9) Entscheidungen der Fondsversammlung über
die Verteilung des Teilbetrages 1 im Einzelfall wer-
den mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefaßt
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werden. Die von der Bundesregierung bestellten
Mitglieder der Fondsversammlung werden in die-
sem Fall nur über eine Stimme verfügen.

A r t i k e l 23

Berichterstattung

Der Fonds wird gegenüber jenen Rechtsträgern
und Organen, die zur Bestellung von Mitgliedern
der Fondsversammlung berechtigt sind, jährlich
Bericht über seine Tätigkeit zu erstatten haben.

A r t i k e 1 24

Kontrolle durch den Rechnungshof

Die Gebarung des Fonds wird der Kontrolle
durch den Rechnungshof unterliegen.

ABSCHNITT III

A r t i k e l 2 5

Dotierung des Wasserwirtschaftsfonds

(1) Die Länder leisten an den Wasserwirtschafts-
fonds jährlich einen Beitrag in der Höhe von
0,339% des gesamten Aufkommens an der Umsatz-
steuer im betreffenden Jahr.

(2) Art. 14 Abs. 3 und 4 ist sinngemäß anzuwen-
den.

(3) Nach Maßgabe einer besonderen bundesge-
setzlichen Regelung werden die Gemeinden zu Lei-
stungen an den Wasserwirtschaftsfonds veranlaßt
werden.

ABSCHNITT IV

A r t i k e l 2 6

Befreiung von Gebühren und Abgaben

(1) Der Fonds wird von allen bundesrechtlich
geregelten Abgaben befreit werden.

(2) Die vom Fonds in unmittelbarer Erfüllung
seiner Aufgaben ausgestellten Schriften und die von
ihm abgeschlossenen Rechtsgeschäfte werden von
den Stempel- und Rechtsgebühren befreit werden.

(3) Die finanziellen Leistungen des Fonds an die
Rechtsträger der Krankenanstalten werden weder
der Umsatzsteuer noch den Steuern vom Einkom-
men und Vermögen unterliegen.

A r t i k e l 27

Sozialversicherungsrechtliche Regelungen

(1) Die für die Sozialversicherungsträger gelten-
den Pflegegebührenersätze werden mit jedem

1. Jänner erhöht werden und zwar im prozentuel-
len Ausmaß der Erhöhung der Beitragseinnahmen
aller Krankenversicherungsträger vom Vorjahr auf
das laufende Jahr; die jeweils neu berechneten Pfle-
gegebührenersätze werden auf volle Schilling
gerundet werden.

(2) Von den Beitragseinnahmen eines Kalender-
jahres wird vor der Errechnung des prozentuellen
Beitragszuwachses zunächst jener Betrag abgezo-
gen werden, den die Krankenversicherungsträger
im Wege des § 447 f ASVG zur Finanzierung der
Krankenanstalten gesondert bereitstellen werden.
Ferner werden bei der Errechnung des prozentuel-
len Beitragszuwachses nach Abs. 1 jene Beitragsein-
nahmen außer Betracht bleiben, die sich ab 1. Jän-
ner 1983 aus Änderungen des Beitragsrechtes erge-
ben, sofern der daraus erfließende Ertrag gesetzlich
zweckgebunden ist.

(3) Die Beitragseinnahmen des laufenden Kalen-
derjahres aller dem Hauptverband angehörenden
Krankenversicherungsträger werden den Beitrags-
einnahmen des zuletzt vorangegangenen Kalender-
jahres, unter Berücksichtigung des Abs. 2, gegen-
übergestellt werden. Als Beitragseinnahmen werden
alle Beiträge für Pflichtversicherte und für freiwillig
Versicherte gelten, die nach den Weisungen des
Bundesministers für soziale Vewaltung über die
Rechnungslegung als Beitragseinnahmen in
Betracht kommen, in der Krankenversicherung der
Bauern einschließlich des Bundesbeitrages; maßge-
bend werden die in den Erfolgsrechnungen der
Krankenversicherungsträger ausgewiesenen Be-
träge sein. Der vom Hauptverband auf zwei Dezi-
malstellen errechnete Erhöhungsprozentsatz wird
der Zustimmung durch den Bundesminister für
soziale Verwaltung bedürfen.

(4) Der Hauptverband wird jeweils spätestens bis
15. Dezember für das nächstfolgende Kalenderjahr
einen provisorischen Hundertsatz zu errechnen
haben, der nach Zustimmung durch den Bundesmi-
nister für soziale Verwaltung für die Erhöhung der
Pflegegebührenersätze ab dem nachfolgenden
1. Jänner maßgeblich ist; die neuen Pflegegebüh-
renersätze werden auf volle Schilling gerundet wer-
den. Den Rechtsträgern der Krankenanstalten wer-
den die erhöhten Pflegegebührenersätze so recht-
zeitig bekanntgegeben werden, daß sie ab 1. Jänner
der Verrechnung zugrunde gelegt werden können.

(5) Weicht der provisorische Hundertsatz vom
endgültigen Hundertsatz ab, so wird sich für die
Krankenversicherungsträger entweder eine Ver-
pflichtung zur Nachzahlung oder der Anspruch auf
ein Guthaben ergeben. Der finanzielle Ausgleich
wird durch Nachzahlung oder Gutschrift im lau-
fenden Jahr herbeigeführt werden. Bei der Erhö-
hung der Pflegegebührenersätze ab dem nächsten
1. Jänner werden sodann für das Vorjahr fiktiv jene
Pflegegebührenersätze errechnet werden, die sich
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bei Anwendung des endgültigen Hundertsatzes
ergeben hätten. Diese fiktiven Pflegegebührener-
sätze werden sodann mit dem in Betracht kommen-
den provisorischen Hundertsatz erhöht werden.

(6) Alle von den Krankenversicherungsträgern
und vom Hauptverband zur Durchführung der
gegenständlichen Regelung erstellten Unterlagen
und Berechnungen werden der Überprüfung durch
den Bundesminister für soziale Verwaltung unter-
liegen.

(7) Für die Dauer der Geltung dieser Vereinba-
rung werden die grundsatzgesetzlichen Bestimmun-
gen des § 28 Abs. 8 des Krankenanstaltengesetzes
und die entsprechenden Landesausführungsgesetze
dahingehend geändert, daß die Schiedskommissio-
nen an die mit Zustimmung des Bundesministers
für soziale Verwaltung festgesetzten Erhöhungs-
sätze gemäß Abs. 1 bis 5 gebunden sind.

A r t i k e l 2 8

Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt nach Einlangen der
Mitteilungen aller Vertragsparteien beim Bundes-
ministerium für Gesundheit und Umweltschutz,
daß die nach der Bundesverfassung bzw. nach den
Landesverfassungen erforderlichen Voraussetzun-
gen für das Inkrafttreten erfüllt sind, mit 1. Jänner
1983 in Kraft.

A r t i k e l 2 9

Durchführung der Vereinbarung

Die zur Durchführung dieser Vereinbarung not-
wendigen bundes- und landesgesetzlichen Regelun-
gen sind mit 1. Jänner 1983 in Kraft zu setzen.

A r t i k e l 3 0

Geltungsdauer, Kündigung

(1) Diese Vereinbarung wird für die Jahre 1983
und 1984 geschlossen. Die Vertragsparteien ver-
zichten für diesen Zeitraum auf ihr Recht, die Ver-
einbarung zu kündigen.

(2) Die in Durchführung dieser Vereinbarung
ergehenden Bundes- und Landesgesetze werden
mit Ablauf der Geltungsdauer dieser Vereinbarung
außer Kraft treten. Mit diesem Zeitpunkt werden
die am 31. Dezember 1977 in Geltung gestandenen
Rechtsvorschriften wieder in Kraft gesetzt werden,
soweit sie durch die im ersten Satz genannten Bun-
des- und Landesgesetze geändert wurden.

A r t i k e l 31

Mitteilungen

Das Bundesministerium für Gesundheit und
Umweltschutz hat die Vertragsparteien über Erklä-

rungen nach Art. 28 unverzüglich in Kenntnis zu
setzen.

ABSCHNITT V

A r t i k e l 3 2

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, daß
mit Beginn des Jahres 1983 beim Bundesministe-
rium für Gesundheit und Umweltschutz ein
gemeinsamer Arbeitskreis für Krankenanstaltenfi-
nanzierung und -Strukturreformen eingerichtet
wird. Dieser Arbeitskreis wird Vorschläge für wei-
terführende Konzepte zu erarbeiten haben, wobei
der Inhalt dieser Vereinbarung keine verbindliche
Grundlage für die zu erarbeitenden Konzepte sein
wird.

(2) Diesem Arbeitskreis werden der Leiter der
Geschäftsstelle des Fonds, zwei weitere Vertreter
des Bundes, ein Vertreter des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger, je ein
Vertreter eines jeden Landes, des Städtebundes, des
Gemeindebundes und der Österreichischen
Bischofskonferenz gemeinsam mit dem Evangeli-
schen Oberkirchenrat anzugehören haben.

(3) Den Vorsitz des Arbeitskreises wird der Lei-
ter der Geschäftsstelle des Fonds zu führen haben.

(4) Bei der Besorgung seiner Aufgaben wird sich
der Arbeitskreis der Geschäftsstelle des Fonds zu
bedienen haben.

A r t i k e l 33

Die Länder verpflichten sich, für die Jahre 1983
und 1984 keine über diese Vereinbarung hinausge-
henden finanziellen Forderungen an den Bund
und/oder die Träger der sozialen Krankenversiche-
rung zu stellen.

A r t i k e l 3 4

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift aus-
gefertigt. Die Urschrift wird beim Bundesministe-
rium für Gesundheit und Umweltschutz hinterlegt.
Dieses hat allen Vertragsparteien und allen zur
Bestellung von Mitgliedern der Fondsversammlung
berechtigten Rechtsträgern und Organen beglau-
bigte Abschriften der Vereinbarung zu übermitteln.

Geschehen zu Eisenstadt, am 18. November
1982.

Für den Bund gemäß dem Beschluß der Bundesre-
gierung vom 9. November 1982:

(vorbehaltlich der Genehmigung durch den Natio-
nalrat)

Der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz :

Steyrer e. h.
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Für das Land Burgenland:

Der Landeshauptmann:

Theodor Kery e. h.

Für das Land Kärnten:

Der Landeshauptmann:

Wagner e. h.

Für das Land Niederösterreich:
(vorbehaltlich der Genehmigung des Landtages von

Niederösterreich)

Der Landeshauptmann:

Ludwig e. h.

Für das Land Oberösterreich:
(vorbehaltlich der Genehmigung des oberösterrei-

chischen Landtages)

Der Landeshauptmann:

Ratzenböck e. h.

Für das Land Salzburg:

Der Landeshauptmann:

Haslauer e. h.

Für das Land Steiermark:

Der Landeshauptmann:

Krainer e. h.

Für das Land Tirol:

Der Landeshauptmann:

Wallnöfer e. h.

Für das Land Vorarlberg:

Der Landeshauptmann:

Dr. Kessler e. h.
Für das Land Wien:

(vorbehaltlich der Genehmigung des Wiener Land-
tages)

Der Landeshauptmann:

Leopold Gratz e. h.

Die Vereinbarung tritt gemäß ihrem Art. 28 am 1. Jänner 1983 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verein-
barung BGBl. Nr. 453/1978 außer Kraft.

Kreisky

119 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1982
über die Errichtung eines Krankenanstalten-

Zusammenarbeitsfonds

Der Nationalrat hat beschlossen:

Gegenstand

§ 1. Nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes sind
an die Rechtsträger öffentlicher Krankenanstalten
der in § 2 Abs. 1 Z 1 und 2 des Krankenanstalten-
gesetzes, BGBl. Nr. 1/1957, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 27/1958, 281/1974 und
659/1977 bezeichneten Art, mit Ausnahme der
Pflegeabteilungen der öffentlichen Krankenanstal-
ten für Geisteskrankheiten, sowie an die Rechtsträ-
ger privater Krankenanstalten der im § 2 Abs. 1 Z 1
des Krankenanstaltengesetzes bezeichneten Art, die
gemäß § 16 des Krankenanstaltengesetzes als
gemeinnützig geführte Krankenanstalten zu
betrachten sind, Betriebszuschüsse, sonstige
Zuschüsse gemäß § 20 Abs. 2, Investitionszuschüsse
und Sonderzuschüsse zu leisten.

Einrichtung des Krankenanstalten-Zusammenar-
beitsfonds

§ 2. Zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 1
ist der Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds
mit eigener Rechtspersönlichkeit — im folgenden
Fonds genannt — einzurichten.

Aufgabe des Fonds

§ 3. Aufgaben des Fonds sind:

1. die Gewährung von Betriebszuschüssen und
sonstigen Zuschüssen gemäß Art. 20 Abs. 2 an
Rechtsträger von Krankenanstalten;

2. die Gewährung von Investitionszuschüssen an
Rechtsträger von Krankenanstalten;

3. die Erlassung von Richtlinien (einschließlich
Kennzahlen) für die Planung, Errichtung und
Ausstattung sowie den Betrieb von Kranken-
anstalten;

4. die Weiterentwicklung der Kostenrechnung
für Krankenanstalten;

5. die Erlassung von Richtlinien für die Lei-
stungsstatistik für Krankenanstalten;

6. die Erstattung von Rationalisierungsvorschlä-
gen für die Planung, Errichtung und Ausstat-
tung sowie den Betrieb von Krankenanstal-
ten;

7. die Weiterentwicklung des Österreichischen
Krankenanstaltenplanes unter Bedachtnahme
auf die Landes-Krankenanstaltenpläne;

8. die Gewährung von Sonderzuschüssen an
Rechtsträger von Krankenanstalten;

9. die Genehmigung von Neu- und Zubauten in
Krankenanstalten, welche eine Erweiterung
des Umfanges und/oder des Zweckes zur
Folge haben.

Betriebszuschüsse und sonstige Zuschüsse gemäß
§ 20 Abs. 2

§ 4. (1) Betriebskosten sind Kosten, wie sie in
den §§ 2 und 5 der Krankenanstaltenkostenrech-
nungsverordnung, BGBl. Nr. 328/1977, umschrie-
ben sind.
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(2) Die Rechtsträger der im § 1 genannten Kran-
kenanstalten haben nach Maßgabe der nachstehen-
den Abs. 3 und 4 sowie des § 20 Anspruch auf die
Gewährung von Zuschüssen durch den Fonds.

(3) Anträgen auf die Gewährung von Zuschüssen
sind die erforderlichen Nachweise über die finan-
zielle Gebarung der Krankenanstalt, insbesondere
über den Gesamtbettenstand, die Auslastung, die
amtlich festgesetzten Pflegegebühren, die Einnah-
men, die Ausgaben, den Betriebsabgang und die
Ergebnisse der Kostenstellenrechnung und der Lei-
stungsstatistik sowie eine die Richtigkeit des Antra-
ges betreffende Stellungnahme der nach Lage der
Krankenanstalt örtlich zuständigen Landesregie-
rung anzuschließen. Anträgen von Rechtsträgern
privater Krankenanstalten im Sinne des § 1 ist fer-
ner eine Erklärung der nach Lage der Krankenan-
stalt örtlich zuständigen Landesregierung anzu-
schließen, ob die Krankenanstalt als eine gemein-
nützig geführte Krankenanstalt im Sinne des § 16
des Krankenanstaltengesetzes zu betrachten ist.
Die Anträge auf Gewährung von Zuschüssen müs-
sen bis längstens 31. Juli eines jeden Kalenderjahres
mit allen erforderlichen Beilagen beim Fonds einge-
langt sein.

(4) Die Gewährung von Betriebszuschüssen ist
ferner an die Bedingung gebunden, daß der Rechts-
träger der Krankenanstalt

1. ein Buchführungssystem anwendet, wie es die
Krankenanstaltenkostenrechnungsver-
ordnung vorsieht,

2. eine Leistungsstatistik — nach Maßgabe der
vom Fonds ausgearbeiteten Richtlinien — ein-
gerichtet hat und

3. dem Fonds gestattet, Erhebungen über die
Betriebsorganisation und den Betriebsablauf
der Krankenanstalt durchzuführen und in die
die Betriebsführung der Krankenanstalt
betreffenden Unterlagen Einsicht zu nehmen.

(5) Im Falle der Neueröffnung von Krankenan-
stalten sind ab der Inbetriebnahme der Krankenan-
stalt Betriebs- und sonstige Zuschüsse zu leisten.
Für die Bemessung der Zuschüsse sind bis zum
Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Inbe-
triebnahme folgt, die Daten vergleichbarer Kran-
kenanstalten (§ 20 Abs. 5) heranzuziehen.

(6) Die vom Fonds gewährten Zuschüsse sind
direkt an die antragstellenden Rechtsträger zu
überweisen. Die nach Lage der Krankenanstalt ört-
lich zuständige Landesregierung ist von der Erledi-
gung des Antrages in Kenntnis zu setzen.

(7) Die vom Fonds gemäß § 20 Abs. 2 zu gewäh-
renden Zuschüsse sind monatlich vorschußweise zu
leisten. Die vom Fonds gemäß § 20 Abs. 3 zu
gewährenden Betriebszuschüsse sind auf Grund der
Beschlüsse der Fondsversammlung und nach Maß-
gabe der dem Fonds zufließenden Mittel vorschuß-
weise zu leisten. Die Zwischenabrechnung hat bis
30. April des auf die Antragstellung folgenden Jah-

res, die Endabrechnung nach Vorliegen des Bun-
desrechnungsabschlusses zu erfolgen.

Sonderzuschüsse

§ 5. (1) Die in den Jahren 1983 und 1984 gemäß
§§15 und 17 in den Fonds einzubringenden zusätz-
lichen Mittel sind für die Erbringung der in § 21
genannten Leistungen und zur Erreichung einer
Verbesserung der Kostenwirtschaftlichkeit der Lei-
stungserbringung in Krankenanstalten nach Maß-
gabe des § 21 zu verteilen.

(2) Die Rechtsträger der im § 1 genannten Kran-
kenanstalten haben unter sinngemäßer Anwendung
des § 4 Abs. 3 bis 6 Anspruch anf die Gewährung
von Sonderzuschüssen durch den Fonds.

(3) Diese vom Fonds zu gewährenden Zuschüsse
sind vierteljährlich zu leisten.

Investitionszuschüsse
§ 6. (1) Investitionen sind Ausgaben für die

Anschaffung und/oder Herstellung von Anlagegü-
tern, wie sie in § 16 Abs. 1 der Krankenanstaltenko-
stenrechnungsverordnung umschrieben sind.

(2) Den Rechtsträgern von Krankenanstalten im
Sinne des § 1 können — unbeschadet der Gewäh-
rung von Zuschüssen im Sinne des § 20 Abs. 2 —
unter sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs. 3, 4
und 6 und nach Maßgabe des § 20 Abs. 3 Investi-
tionszuschüsse gewährt werden. Investitionszu-
schüsse für Neu- und Zubauten in Krankenanstal-
ten, welche eine Erweiterung des Umfanges und/
oder des Zweckes zur Folge haben, können nur für
die vom Fonds genehmigten Bauvorhaben gewährt
werden.

(3) Neu- und Zubauten in Krankenanstalten im
Sinne des Abs. 2, für welche zum Stichtag 14. Sep-
tember 1982 von der zuständigen Landesregierung
die Errichtungsbewilligung gemäß den einschlägi-
gen landesgesetzlichen Vorschriften erteilt worden
ist, sind von der Bestimmung des Abs. 2 letzter Satz
ausgenommen.

Richtlinien für die Planung, Errichtung, Ausstat-
tung sowie den Betrieb von Krankenanstalten

§ 7. Der Fonds hat als Grundlage für die Gewäh-
rung von Zuschüssen im Sinne des § 20 Abs. 3 und
§21 Richtlinien (einschließlich Kennzahlen) insbe-
sondere über die bauliche Ausgestaltung, appara-
tive Ausstattung von Krankenanstalten, die
Anschaffung und den Verbrauch von Medikamen-
ten sowie den Personaleinsatz zu erlassen. Dabei ist
auf eine möglichst rationelle Führung der Kranken-
anstalten und eine gleichmäßige medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung sowie auf gesundheitspo-
litische Schwerpunkte, wie sie im Österreichischen
Krankenanstaltenplan festgelegt sind, Rücksicht zu
nehmen. Die Richtlinien (einschließlich Kennzah-
len) haben ferner Regelungen über die Aufteilung
der Mittel gemäß § 20 Abs. 3 für Betriebs- und son-
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stige Zuschüsse, Investitionszuschüsse und gemäß
§ 21 für Sonderzuschüsse zu enthalten.

Kostenrechnung für Krankenanstalten

§ 8. Dem Fonds obliegt die Anpassung der Richt-
linien für das von den Rechtsträgern von Kranken-
anstalten anzuwendende Buchführungssystem (§ 4
Abs. 4 Z 1) an den jeweiligen neuesten Stand der
medizinischen, technischen und wirtschaftlichen
Entwicklung.

Leistungsstatistik für Krankenanstalten

§ 9. (1) Der Fonds hat Richtlinien für ein einheit-
liches System der Leistungserfassung und Lei-
stungsstatistik in den Krankenanstalten zu erlassen.

(2) Der Fonds hat aus den Ergebnissen der
Kostenstellenrechnung und den Daten der Lei-
stungsstatistik in Abstimmung mit dem Österreichi-
schen Krankenanstaltenplan Bewertungskriterien
für die Ergebnisse der Kostenstellenrechnung fest-
zulegen.

Rationalisierungsvorschläge

§ 10. Der Fonds kann für einzelne Krankenan-
stalten auf Antrag des Rechtsträgers oder bei auf-
fällig hohen Kosten je Pflegetag im Vergleich zu
gleichartigen Krankenanstalten von sich aus Ratio-
nalisierungsvorschläge erstatten.

Genehmigung von Neu- und Zubauten in Kranken-
anstalten

§ 11. (1) Der Fonds hat Neu- und Zubauten in
Krankenanstalten, welche eine Erweiterung des
Umfanges und/oder des Zweckes zur Folge haben,
deren Rechtsträger im Sinne des § 1 zuschußbe-
rechtigt sind, als Voraussetzung für die Gewährung
von Investitionszuschüssen zu genehmigen. Diese
Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Bauvorha-
ben zur Sicherung einer gleichmäßigen medizini-
schen Versorgung der Bevölkerung notwendig, im
Österreichischen Krankenanstaltenplan vorgesehen
und mit den Grundsätzen der Spasamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit vereinbar ist.

(2) Die für die Erteilung der Errichtungsbewilli-
gung geltenden landesgesetzlichen Bestimmungen
bleiben unberührt.

(3) Bis zur Beschlußfassung über den Österrei-
chischen Krankenanstaltenplan durch die Fonds-
versammlung sind die Landes-Krankenanstalten-
pläne heranzuziehen, sofern die weiteren in Abs. 1
genannten Voraussetzungen für eine Genehmigung
vorliegen.

Mittel des Fonds

§ 12. Mittel des Fonds sind:
1. Beiträge des Bundes und der Länder;
2. Mittel gemäß § 7 Abs. 2 Z 2 lit. a FAG 1979,

BGBl. Nr. 673/1978, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 569/1981;

3. Mittel gemäß § 447 f ASVG;

4. Darlehen;
5. Spenden;
6. Vermögenserträge;
7. sonstige Mittel.

Zusätzliche Mittel des Fonds

§ 13. Zusätzliche Mittel des Fonds sind:
1. zusätzliche Beiträge des Bundes

a) im Jahre 1983 100 Millionen Schilling,
b) im Jahre 1984 140 Millionen Schilling;

2. zusätzliche Mittel der Träger der sozialen
Krankenversicherung
a) im Jahre 1983 285 Millionen Schilling,
b) im Jahre 1984 260 Millionen Schilling;

3. Vermögenserträge für die Mittel gemäß Z 1
und 2.

Beiträge an den Fonds

§ 14. (1) Der Bund hat an den Fonds jährlich
einen Beitrag in der Höhe von 1,416% des gesam-
ten Aufkommens an der Umsatzsteuer im betref-
fenden Jahr zu leisten.

(2) Dieser Beitrag ist mit Wirksamkeit vom
1. Jänner 1983 für das jeweilige Budgetjahr in
monatlichen Vorschüssen, deren Höhe sich nach
den Bestimmungen über die Berechnung der Vor-
schüsse auf die Ertragsanteile der Länder an der
Umsatzsteuer richtet, an den Fonds zu überweisen.
Die Vorschüsse sind zu den gesetzlichen Terminen
der Vorschußleistungen auf die Ertragsanteile der
Länder an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben
zu überweisen.

(3) Der vom Bund an den Fonds geleistete Bei-
trag ist als Vorschußleistung anzusehen. Die Zwi-
schenabrechnung und die endgültige Abrechnung
haben im Rahmen der Abrechnung der Vorschüsse
auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen
Bundesabgaben gemäß § 11 Abs. 1 FAG 1979 zu
erfolgen. Dabei entstehende Übergenüsse oder
Guthaben des Fonds sind auszugleichen.

(4) Die Abs. 2 und 3 sind auf die dem Bund
obliegende Überweisung der nach Maßgabe lan-
desrechtlicher Vorschriften an den Fonds zu lei-
stenden Beiträge der Länder sinngemäß anzuwen-
den.

Zusätzliche Beiträge an den Fonds

§ 15. (1) Zusätzlich zu seinen Beiträgen gemäß
§ 14 hat der Bund im Jahre 1983 100 Millionen
Schilling und im Jahre 1984 140 Millionen Schilling
an den Fonds zu leisten.

(2) Die zusätzlichen finanziellen Mittel des Bun-
des sind in vier gleich hohen Teilbeträgen jeweils
zum Ende eines jeden Kalenderviertels an den
Fonds zu überweisen.
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Mittel gemäß § 447 f ASVG

§ 16. (1) Dem Fonds sind die gemäß § 447 f
ASVG für die Neuregelung der Beteiligung der
Träger der Krankenversicherung an der Finanzie-
rung der Krankenanstalten vorbehaltenen Mittel zu
überweisen.

(2) Diese Mittel sind vom Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger zum
Ende eines jeden Kalenderviertels vorschußweise
an den Fonds zu entrichten. Die endgültige
Abrechnung hat bis 30. April des folgenden
Geschäftsjahres zu erfolgen.

Zusätzliche Mittel der Träger der sozialen Kran-
kenversicherung

§ 17. (1) Die Träger der sozialen Krankenversi-
cherung haben zusätzlich zu den Mitteln gemäß
§ 16 im Jahre 1983 285 Millionen Schilling und im
Jahre 1984 260 Millionen Schilling an den Fonds
zu leisten.

(2) Die zusätzlichen finanziellen Mittel der Trä-
ger der sozialen Krankenversicherung sind in vier
gleich hohen Teilbeträgen zu den in § 16 Abs. 2
festgelegten Zahlungsterminen an den Fonds zu
überweisen.

Aufnahme von Darlehen

§ 18. (1) Der Fonds ist ermächtigt, zur Finanzie-
rung bestimmter Investitionsvorhaben Darlehen
aufzunehmen.

(2) Der Bund haftet für diese Darlehen insoweit,
als auch jenes Land, in dem die Krankenanstalt, der
diese Mittel zugute kommen, gelegen ist bzw.
sofern Rechtsträger dieser Krankenanstalt ein
anderes Land ist, dieses Land, für diese Darlehen
haftet.

(3) Soweit eine Mithaftung der Länder in
Betracht kommt, sind die Verzinsung und die Til-
gung dieser Darlehen aus den entsprechenden Län-
derquoten zu decken.

Spenden

§ 19. Der Fonds ist ermächtigt, zur Erfüllung der
ihm übertragenen Aufgaben Spenden anzunehmen.

Bemessung der Betriebs- und sonstigen Zuschüsse
sowie der Investitionszuschüsse

§ 20. (1) Die dem Fonds jährlich zur Verfügung
stehenden Mittel im Sinne des § 12 Z 1 bis 3 und 7
sind in zwei Teilbeträge zu 60% (Teilbetrag 1) bzw.
40% (Teilbetrag 2) aufzuteilen. An den Fonds gelei-
stete Vermögenserträge, mit Ausnahme jener für
die zusätzlichen Mittel gemäß § 13, und Spenden
sind dem Teilbetrag 2 zuzuschlagen, sofern der
Spender nicht eine andere Zweckbindung trifft.

(2) 90% des Teilbetrages 1 sind derart auf die
Rechtsträger der Krankenanstalten im Sinne des
§ 1 zu verteilen, daß die dem einzelnen Rechtsträ-
ger gemäß den §§ 57 und 59 des Krankenanstalten-
gesetzes zu gewährenden Zweckzuschüsse in jenem
Verhältnis aufgestockt werden, das sich aus dem
Gesamtbetrag an Zweckzuschüssen gemäß den
§§ 57 und 59 des Krankenanstaltengesetzes zu 90%
des Teilbetrages 1 ergibt. 10% des Teilbetrages 1
sind im Verhältnis der Pflegetage in diesen Kran-
kenanstalten auf diese Rechtsträger zu verteilen.

(3) 40% des Teilbetrages 2 sind im Verhältnis der
Volkszahl der einzelnen Länder in Länderquoten
zu teilen. 60% des Teilbetrages 2 sind im Sinne des
Abs. 2 in Länderquoten zu teilen. Innerhalb der sol-
cherart gebildeten Ländergesamtquoten obliegt —
unter Bedachtnahme auf § 18 Abs. 3 — die Vertei-
lung des Teilbetrages 2 auf die Rechtsträger von
Krankenanstalten im Sinne des § 1 der Entschei-
dung des Fonds. Der Fonds hat dabei auf Grund-
lage der von ihm zu erlassenden Richtlinien (ein-
schließlich Kennzahlen) im Sinne des § 7 vorzuge-
hen.

(4) Die Höhe des Investitionszuschusses soll im
Einzelfall 40% der Gesamtkosten des Investitions-
vorhabens nicht übersteigen. Bei Vorliegen beson-
derer gesundheitspolitischer Erfordernisse können
ausnahmsweise auch höhere Investitionszuschüsse
gewährt werden.

(5) Den Berechnungen im Sinne des Abs. 2 und 3
sind — sofern es sich nicht um die Gewährung von
Investitionszuschüssen handelt — die Daten des
jeweils zweitvorangegangenen Jahres zugrunde zu
legen.

Bemessung der Sonderzuschüsse

§ 21. (1) Die dem Fonds für die Jahre 1983 und
1984 zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel
im Sinne des § 13 bilden einen Teilbetrag 3. An den
Fonds geleistete Vermögenserträge der Zusatzmit-
tel sind dem Teilbetrag 3 zuzuschlagen.

(2) Dieser Teilbetrag 3 ist nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen auf die Rechtsträger
von Krankenanstalten im Sinne des § 1 aufzuteilen,
wenn diese die für die Errechnung der Sonderzu-
schüsse notwendigen Berechnungsgrundlagen aus
den Jahren 1982 bzw. dem Jahr 1983 (Basisjahr)
dem Fonds bis 30. April des jeweiligen Folgejahres
vorgelegt haben.

(3) 15% der Mittel sind für die Finanzierung der
Ausbildung von Ärzten, Krankenpflegeschü-
ler(inne)n und Schüler(inne)n medizinisch-techni-
scher Schulen bestimmt. Diese Mittel sind im Ver-
hältnis der Zahl der in den Krankenanstalten in
Ausbildung befindlichen Personen zu verteilen. Für
Ärzte ist ein Gewichtungsfaktor von 1,0, für Kran-
kenpflegeschüler(innen) und Schüler(innen) des
medizinisch-technischen Fachdienstes ein Gewich-
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tungsfaktor von 0,5 und für Schüler(innen) des
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes ein
Gewichtungsfaktor von 0,7 anzusetzen.

(4) 20% der Mittel sind für die Finanzierung der
Ambulanzleistungen bestimmt. Diese Mittel sind im
Verhältnis der Anzahl der ambulanten Fälle pro
Krankenanstalt, gewichtet nach der Versorgungs-
stufe der Krankenanstalt, zu verteilen.

(5) 20% der Mittel sind für die Finanzierung aus-
gewählter Leistungen der Spitzenversorgung
bestimmt. Die Verteilung dieser Mittel hat auf die
Krankenanstalten im Verhältnis der Leistungs-
punkte zu erfolgen. Diese Leistungspunkte sind
nach einem Leistungskatalog, in welchem ausge-
wählte Leistungen unterschiedlich bewertet wer-
den, pro erbrachter Leistung zu vergeben.

(6) 15% der Mittel sind für die Finanzierung von
Leistungen an Fremdpatienten bestimmt. Diese
Mittel sind im Verhältnis der Zahl der Fremdpa-
tienten, gewichtet nach der Versorgungsstufe der
Krankenanstalt, zu verteilen.

(7) 25% der Mittel sind für eine degressive Bezu-
schussung der Belagstage bestimmt. Diese Mittel
sind im Verhältnis der Summe aus Normbelagsta-
gen (stationäre Patienten mal typenspezifische
Belagsdauer, das ist der Quotient aus der Summe
der Belagstage und der stationären Patienten der
Krankenanstalten der gleichen Versorgungsstufe)
und Restbelagstagen (Gesamtbelagstage abzüglich
Normbelagstage, gewichtet mit dem Faktor 0,3),
gewichtet nach der Versorgungsstufe der Kranken-
anstalt, zu verteilen. Liegt die Anzahl der Gesamt-
belagstage unter der Zahl der Normbelagstage, so
sind die Normbelagstage, höchstens jedoch das
Zweifache der Gesamtbelagstage, der Berechnung
zugrunde zu legen.

(8) 5% der Mittel sind für die Abgeltung einer
Verkürzung der Belagsdauer bestimmt. Die Vertei-
lung dieser Mittel hat im Verhältnis der Anzahl der
entgangenen Belagstage, gewichtet nach der Ver-
sorgungsstufe der Krankenanstalt, zu erfolgen. Die
Anzahl der entgangenen Belagstage pro Kranken-
anstalt errechnet sich aus der Differenz zwischen
der Belagsdauer des dem Basisjahr vorangegange-
nen Jahres und der Belagsdauer des Basisjahres ver-
vielfacht mit der Zahl der stationären Patienten des
Basisjahres.

Organisation des Fonds
§ 22. (1) Organ des Fonds ist die Fondsversamm-

lung. Die Fondsversammlung ist beim Bundesmini-
sterium für Gesundheit und Umweltschutz einzu-
richten. Die Beistellung der sachlichen und perso-
nellen Erfordernisse sowie die Führung der
Geschäfte der Fondsversammlung obliegen dem
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz.

(2) Die Fondsversammlung besteht aus 19 Mit-
gliedern, die nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen bestellt werden:

1. fünf Mitglieder bestellt die Bundesregierung;
2. je ein Mitglied bestellen die Landesregierun-

gen;
3. zwei Mitglieder bestellt der Hauptverband

der österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger;

4. je ein Mitglied bestellt der Österreichische
Städtebund, der Österreichische Gemeinde-
bund sowie die Österreichische Bischofskon-
ferenz gemeinsam mit dem Evangelischen
Oberkirchenrat.

(3) Mitglied der Fondsversammlung kann nur
sein, wer zum Nationalrat wählbar ist.

(4) Ist die Bestellung von Mitgliedern der Fonds-
versammlung erforderlich, so hat der Bundesmini-
ster für Gesundheit und Umweltschutz die gemäß
Abs. 2 in Betracht kommenden Rechtsträger oder
Organe schriftlich um Bestellung zu ersuchen.
Machen die zur Bestellung von Mitgliedern der
Fondsversammlung berechtigten Rechtsträger und
Organe von diesem Recht keinen Gebrauch und
bestellen keine Mitglieder, so bleiben die nichtbe-
stellten Mitglieder bei der Feststellung der
Beschlußfähigkeit der Fondsversammlung außer
Betracht.

(5) Den Vorsitz in der Fondsversammlung hat
der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz zu führen.

(6) Die Fondsversammlung hat sich ihre
Geschäftsordnung selbst zu geben.

(7) Die von der Bundesregierung bestellten Mit-
glieder der Fondsversammlung verfügen — unbe-
schadet des Abs. 9 — über je zwei Stimmen, die
übrigen Mitglieder über je eine Stimme.

(8) Die Beschlüsse der Fondsversammlung wer-
den — mit Ausnahme der Entscheidung über die
Verteilung des Teilbetrages 1 im Einzelfall — ein-
stimmig gefaßt. Kommt ein einstimmiger Beschluß
nicht zustande, so ist wie folgt vorzugehen:

1. jedes Mitglied der Fondsversammlung kann
einen Schlichtungsausschuß, der aus dem
Bundeskanzler, dem Vorsitzenden der Lan-
deshauptmännerkonferenz und einem weite-
ren von der Landeshauptmännerkonferenz
bestellten Landeshauptmann besteht, um Ver-
mittlung ersuchen; der Schlichtungsausschuß
hat binnen drei Monaten nach der erstmali-
gen Beschlußfassung in der Fondsversamm-
lung zumindest eine Sitzung abzuhalten;

2. kommt binnen drei Monaten nach der erstma-
ligen Beschlußfassung in der Fondsversamm-
lung ein einstimmiger Beschluß nicht
zustande, so entscheidet die Fondsversamm-
lung mit einfacher Mehrheit der Stimmen;

3. kommt eine solche Mehrheit nicht zustande,
so entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(9) Entscheidungen der Fondsversammlung über
die Verteilung des Teilbetrages 1 im Einzelfall wer-
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den mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefaßt.
Die von der Bundesregierung bestellten Mitglieder
der Fondsversammlung verfügen in diesem Fall nur
über eine Stimme.

Berichterstattung

§ 23. Der Fonds hat den Rechtsträgern und
Organen, die zur Bestellung von Mitgliedern der
Fondsversammlung berechtigt sind, jährlich Bericht
über seine Tätigkeit zu erstatten.

Kontrolle durch den Rechnungshof

§ 24. Die Gebarung des Fonds unterliegt der
Kontrolle durch den Rechnungshof.

Befreiung von Gebühren und Abgaben

§ 25. (1) Der Fonds ist von allen bundesrechtlich
geregelten Abgaben befreit.

(2) Die dem Fonds in unmittelbarer Erfüllung
seiner Aufgaben ausgestellten Schriften und die von
ihm abgeschlossenen Rechtsgeschäfte sind von den
Stempel- und Rechtsgebühren befreit.

(3) Die finanziellen Leistungen des Fonds an die
Rechtsträger der Krankenanstalten unterliegen
weder der Umsatzsteuer noch den Steuern vom
Einkommen und Vermögen.

Gemeinsamer Arbeitskreis des Bundes und der Län-
der

§ 26. (1) Beim Bundesministerium für Gesund-
heit und Umweltschutz ist ein gemeinsamer
Arbeitskreis des Bundes und der Länder für Kran-
kenanstaltenfinanzierung und -Strukturfomen ein-
zurichten. Dieser Arbeitskreis hat Vorschläge für
weiterführende Konzepte zu erarbeiten, wobei der
Inhalt dieses Bundesgesetzes keine verbindliche
Grundlage für die zu erarbeitenden Konzepte ist.

(2) Diesem Arbeitskreis haben der Leiter der
Geschäftsstelle des Fonds, zwei weitere Vertreter
des Bundes, ein Vertreter des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger, je ein
Vertreter eines jeden Landes, des Städtebundes, des
Gemeindebundes und der Österreichischen
Bischofskonferenz gemeinsam mit dem Evangeli-
schen Oberkirchenrat anzugehören.

(3) Den Vorsitz des Arbeitskreises hat der Leiter
der Geschäftsstelle des Fonds zu führen.

(4) Bei der Besorgung seiner Aufgaben hat sich
der Arbeitskreis der Geschäftsstelle des Fonds zu
bedienen.

Übergangsbestimmungen

§ 27. (1) Das Vermögen des mit Bundesgesetz
BGBl. Nr. 454/1978 errichteten Krankenanstal-
ten-Zusammenarbeitsfonds geht mit allen Rechten
und Verbindlichkeiten auf den mit diesem Bundes-

gesetz errichteten Krankenanstalten-Zusammenar-
beitsfonds über.

(2) Ein gemäß § 16 Abs. 2 des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 454/1978 bestelltes Mitglied der Fonds-
versammlung ist so lange Mitglied der Fondsver-
sammlung gemäß § 22 Abs. 2, bis für dieses ein
anderes Mitglied bestellt wird.

(3) Bis zur Beschlußfassung von Richtlinien für
die Planung, Errichtung, Ausstattung sowie den
Betrieb von Krankenanstalten, für eine bundesein-
heitliche Form der Kostenrechnung in Krankenan-
stalten, für ein einheitliches System der Leistungser-
fassung und der Leistungsstatistik in Krankenan-
stalten und einer Geschäftsordnung des Kranken-
anstalten-Zusammenarbeitsfonds sind die entspre-
chenden von der Fondsversammlung gemäß BGBl.
Nr. 454/1978 beschlossenen Richtlinien anzuwen-
den.

Schlußbestimmungen

§ 28. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner
1983 in Kraft und ist gleichzeitig mit der Vereinba-
rung gemäß Art. 15 a B-VG über die Krankenan-
staltenfinanzierung und die Dotierung des Wasser-
wirtschaftsfonds, BGBl. Nr. 118/1983, kundzuma-
chen.

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Dezember
1984 außer Kraft.

Vollziehung

§ 29. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut:

1. hinsichtlich des § 22 Abs. 2 Z 1 die Bundesre-
gierung,

2. hinsichtlich der §§ 14, 15, 18 Abs. 2 und 25
der Bundesminister für Finanzen,

3. hinsichtlich der §§ 16 und 17 der Bundesmini-
ster für soziale Verwaltung,

4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz

Kirchschläger

Sinowatz

120 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1982,
mit dem das Wasserbautenförderungsgesetz

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Wasserbautenförderungsgesetz, BGBl.
Nr. 34/1948, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 320/1982 wird geändert wie folgt:
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§ 10 k Abs. 1 2 4 hat zu lauten:
„4. durch Zuwendungen aus Landesmitteln nach

Maßgabe diesbezüglicher landesrechtlicher
Vorschriften, wobei diese Beträge unter sinn-
gemäßer Anwendung des § 14 des Bundesge-
setzes über die Errichtung eines Kranken-
anstalten-Zusammenarbeitsfonds, BGBl.
Nr. 119/1983, vom Bund an den Wasserwirt-
schaftsfonds zu überweisen sind;".

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1983
in Kraft und ist gleichzeitig mit der Vereinbarung
gemäß An. 15 a B-VG über die Krankenanstalten-
finanzierung und die Dotierung des Wasserwirt-
schaftsfonds, BGBl. Nr. 118/1983, kundzumachen.

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Dezember
1984 außer Kraft. Gleichzeitig tritt auch § 10 k
Abs. 1 Z 1 des Wasserbautenförderungsgesetzes in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 320/1982 hinsichtlich der Worte „und nach
Maßgabe der Bestimmungen des § 7 Abs. 2 Z 2
lit. b und Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes 1979,
BGBl. Nr. 673/1978" außer Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Bauten und Technik
betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

1 2 1 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1982
über die finanzielle Beteiligung der Träger der
sozialen Krankenversicherung am Krankenan-

stalten-Zusammenarbeitsfonds

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 544/1982, wird geändert
wie folgt:

§ 447 f Abs. 7 vorletzter Satz hat zu lauten:

„Dieses Sondervermögen ist nach Maßgabe der
Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die
Errichtung eines Krankenanstalten-Zusammenar-
beitsfonds zu überweisen."

Artikel II

Zusätzliche Überweisungen an den Ausgleichsfonds
der Krankenversicherungsträger

(1) Die im § 447 f Abs. 1, Abs. 5 und Abs. 6 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bezeich-

neten Träger der Krankenversicherung haben ne-
ben dem im § 447 f des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes geregelten Überweisungen an den
Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträger
zusätzlich für das Geschäftsjahr 1983 einen weite-
ren Betrag von insgesamt 285 Millionen Schilling
und für das Geschäftsjahr 1984 einen weiteren
Betrag von insgesamt 260 Millionen Schilling an
den beim Hauptverband errichteten Ausgleichs-
fonds der Krankenversicherungsträger zu überwei-
sen.

(2) Der auf den einzelnen Träger der Kranken-
versicherung entfallende Anteil an den zusätzlichen
Überweisungen gemäß Abs. 1 richtet sich zunächst
nach dem Verhältnis seiner Überweisung gemäß
§ 447 f des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes an den Ausgleichsfonds der Krankenversiche-
rungsträger zur Gesamtüberweisung aller im Abs. 1
bezeichneten Träger der Krankenversicherung im
vorangegangenen Geschäftsjahr und ist am Ende
eines jeden Vierteljahres mit je einem Viertel des
Jahresbetrages fällig. Die endgültige Aufteilung der
gemäß Abs. 1 an den Ausgleichsfonds der Kranken-
versicherungsträger zu überweisenden zusätzlichen
Beträge innerhalb der Träger der Krankenversiche-
rung hat bis Ende April des folgenden Geschäfts-
jahres zu erfolgen.

(3) Im übrigen ist § 447 f des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzu-
wenden.

Artikel III

Stützbeträge aus dem Ausgleichsfonds der Kran-
kenversicherungsträger

(1) Die Gebietskrankenkassen, die Versiche-
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues und
die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft als Träger der Krankenversicherung
erhalten aus der Rücklage des Ausgleichsfonds der
Krankenversicherungsträger gemäß § 447 a Abs. 5
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes für
die Geschäftsjahre 1983 und 1984 Stützbeträge von
insgesamt je 100 Millionen Schilling.

(2) Der jedem Träger der Krankenversicherung
gemäß Abs. 1 gebührende Anteil an den Stützbeträ-
gen richtet sich nach dem Verhältnis seiner Über-
weisung gemäß § 447 f des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes an den Ausgleichsfonds der
Krankenversicherungsträger zur Gesamtüberwei-
sung aller im Abs. 1 bezeichneten Träger der Kran-
kenversicherung im jeweiligen Geschäftsjahr.

(3) Je ein Viertel der Stützbeträge ist vom
Hauptverband zum Ende eines jeden Kalendervier-
teljahres zunächst vorschußweise an die im Abs. 1
genannten Träger der Krankenversicherung zu
überweisen. Hinsichtlich der Höhe dieser Vor-
schüsse ist Abs. 2 sinngemäß mit der Maßgabe
anzuwenden, daß als Berechnungsgrundlage
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jeweils das vorangegangene Geschäftsjahr heranzu-
ziehen ist. Der Ausgleich ist bis Ende April des fol-
genden Geschäftsjahres vorzunehmen.

(4) Die am Ende der Geschäftsjahre 1983 und
1984 erforderliche Höhe der Rücklage gemäß
§ 447 a Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes vermindert sich um jene Beträge, die
gemäß Abs. 1 den Krankenversicherungsträgern
zur Verfügung gestellt werden mußten.

Artikel IV

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1983
in Kraft und ist gleichzeitig mit der zwischen dem
Bund und den Ländern geschlossenen Vereinba-
rung gemäß Art. 15 a B-VG über die Krankenan-
staltenfinanzierung und die Dotierung des Wasser-
wirtschaftsfonds, BGBl. Nr. 118/1983, kundzu-
machen.

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Dezember
1984 außer Kraft.

Artikel V

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut.

Kirchschläger

Sinowatz

1 2 2 . Bundesgesetz vom 16. Dezember 1982,
mit dem die Krankenanstaltengesetz-Novelle

1978 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Der Art. II der Krankenanstaltengesetz-Novelle
1978, BGBl. Nr. 456, hat zu lauten:

„Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1983
in Kraft und ist gleichzeitig mit der zwischen dem
Bund und den Ländern geschlossenen Vereinba-
rung gem. Art. 15 a B-VG über die Krankenanstal-
tenfinanzierung und die Dotierung des 'Wasserwirt-
schaftsfonds, BGBl. Nr. 118/1983, kundzumachen.

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Dezember
1984 außer Kraft.

(3) Mit dem Zeitpunkt des Außerkrafttretens
dieses Bundesgesetzes treten die durch dieses Bun-
desgesetz geänderten oder aufgehobenen Bestim-
mungen des Krankenanstaltengesetzes in der am
31. Dezember 1977 in Geltung gestandenen Fas-
sung wieder in Kraft."

Artikel II

Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes richtet
sich nach Art. III der Krankenanstaltengesetz-
Novelle 1978.

Kirchschläger

Sinowatz


